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	▶ Einkommensteuer
Sparmodell „Leasing von Betriebs-Pkw“: BfH lässt die Luft raus

| Bei Unternehmern, die ihren Gewinn nach der Vier-Drei-Rechnung ermit-
teln, war ein Steuersparmodell besonders beliebt: Man least ein Betriebs-
fahrzeug, leistet eine hohe Sonderzahlung und ermittelt den geldwerten 
Vorteil für die Privatnutzung nach der Ein-Prozent-Regelung. Wegen der 
Kostendeckelung fällt der geldwerte Vorteil dann gering aus. Das Modell ist 
aber Geschichte. Der BFH hat nämlich entschieden, dass die Leasingsonder-
zahlung periodengerecht auf die Nutzungszeiträume zu verteilen ist. | 

Wie sich die BFH-Entscheidung auswirkt, wird am besten anhand eines Bei-
spiels deutlich (BFH, Urteil vom 17.05.2022, Az. VIII R 26/20, Abruf-Nr. 230789).

	◼ Beispiel

Vermittlerin V, die ihren Gewinn nach der Einnahmen-Überschuss-Rechnung er-
mittelt, least einen Betriebs-Pkw. Zu Beginn der 36-monatigen Leasinglaufzeit 
leistet sie eine Sonderzahlung in Höhe von 18.000 Euro, die sie sofort als Be-
triebsausgaben geltend macht. Die anschließenden Leasingraten betragen nur 
200 Euro im Monat. Dadurch belaufen sich die jährlichen Gesamtkosten des Wa-
gens auf 4.000 Euro (Leasingraten plus Benzin etc.). Der Pkw hatte bei Erstzulas-
sung einen Bruttolistenpreis von 80.000 Euro.

Sicht von V: Nach ihrer Rechnung greift die Kostendeckelung, weil die Kosten 
niedriger sind als der Anteil nach der Ein-Prozent-Regelung. Der Privatanteil be-
trägt somit nur 4.000 Euro pro Jahr – und nicht 9.600 Euro wie bei der Ein-Pro-
zent-Regelung (80.000 Euro x 1% x 12 Monate). 

Sicht des BFH: Die Leasing-Sonderzahlung in Höhe von 18.000 Euro wird auf die 
dreijährige Leasingsdauer verteilt. Die Gesamtkosten des Pkw pro Jahr erhöhen 
sich damit um 6.000 Euro auf insgesamt 10.000 Euro. Folge: Der zu versteuernde 
Anteil für die Privatnutzung beträgt 9.600 Euro.
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	▶ Urlaub
Anrechenbarkeit von Quarantänezeiten auf den erholungsurlaub?

| Der Neunte Senat des BAG hat ein Vorabentscheidungsersuchen an den 
EuGH gerichtet. Er will klären lassen, ob aus dem Unionsrecht die Ver-
pflichtung des Arbeitgebers abzuleiten ist, einem Arbeitnehmer bezahlten 
Erholungsurlaub nachzugewähren, der zwar während des Urlaubs selbst 
nicht erkrankt ist, in dieser Zeit aber eine behördlich angeordnete häusliche 
Quarantäne einzuhalten hatte. |

Das BAG möchte vom EuGH wissen, ob das deutsche Recht mit Europarecht 
im Einklang steht. Denn nach deutschem Recht ist Urlaub nicht nachzuge-
währen, wenn vom Arbeitnehmer beantragter und vom Arbeitgeber bewillig-
ter Jahresurlaub sich mit einer angeordneten häuslichen Quarantäne zeitlich 
überschneidet und der betroffene Arbeitnehmer selbst nicht krank war (BAG, 
Beschluss vom 16.08.2022, Az. 9 AZR 76/22 (A), Abruf-Nr. 230781).
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